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Gesamtgemeinde
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 2. 11. 2020
Verschärfung der Corona-Verordnung zum 2. November
Mit einer entsprechenden Anpassung ihrer Corona-Verordnung 
reagierte die Landesregierung am 1. 11. 2020 auf die aktuelle, be-
sorgniserregende Entwicklung des Infektionsgeschehens in Ba-
den-Württemberg. Zuvor hatten die Bundeskanzlerin und die Re-
gierungschefs der Länder am 28. 10. 2020 in einer Videokonferenz 
über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pan-
demie beraten und weitreichende Beschlüsse gefasst. Im Landtag 
von Baden-Württemberg wurde am 30. 10. 2020 über die geplanten 
Änderungen debattiert.
Der exponentielle Anstieg der Neuinfektionen, die schon jetzt hohe 
Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten im Land und der 
Umstand, dass eine umfassende Nachverfolgung von Infektions-
ketten nicht mehr gewährleistet werden kann, machen zusätzliche 
Maßnahmen zur flächendeckenden Reduzierung des Infektionsge-
schehens und zur Abwehr einer akuten Gefahrenlage erforderlich. 
Das Ziel aller Maßnahmen besteht darin, die persönlichen Kontakte 
kurzfristig um 75 % zu reduzieren. Hierfür ist eine gewaltige kollek-
tive Kraftanstrengung erforderlich, aber nur so wird eine akute nati-
onale Gesundheitsnotlage abzuwenden sein. Im Zentrum steht also 
der Schutz von Leben und Gesundheit und hierfür müssen insbe-
sondere die Infektionsketten wieder nachvollzogen werden können.
Von den Maßnahmen bewusst ausgeklammert bleiben Einrichtun-
gen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Pan-
demie und auch für die Zukunft der Gesellschaft und des Landes 
in besonderer Weise von essentieller Bedeutung sind, insbesondere 
die Bereiche „Kinderschutz“, „Bildung“ und „Kernbereiche der (nicht 
publikumsintensiven) Wirtschaft“. Ausgenommen sind zudem An-
sammlungen und Veranstaltungen, die der Wahrnehmung beson-
ders gewichtiger Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dienen, 
insbesondere Versammlungen nach Art.8 GG (Versammlungsfrei-
heit) und Veranstaltungen, die der Glaubens- und Religionsaus-
übung nach Art.4 GG dienen. Die Einschränkung dieser Rechtsgü-
ter ist auch vor dem Grundrechtsschutz auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit bei Einhaltung der vorgeschriebenen Schutz- und 
Hygieneanforderungen nicht geboten.
Die verschärften Maßnahmen traten am 2. 11. 2020 in Kraft und 
gelten bis zum 30. 11. 2020. Nach zwei Wochen werden sich Bund 
und Länder erneut beraten, die Maßnahmen beurteilen und gege-
benenfalls anpassen.

Hier eine Übersicht über die beschlossenen Maßnahmen:
•  private Veranstaltungen: Egal ob zuhause oder im öffentlichen 

Raum: Treffen dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus 
einem oder zwei Haushalten. Bei direkten Verwandten, Ehegat-
ten und Lebenspartnern gilt die Beschränkung auf höchstens zwei 
Haushalte nicht. Allerdings dürfen es auch dann nicht mehr als 
zehn Personen sein. Damit sind große Familienfeiern bis Ende 
November nicht mehr erlaubt. Vor allem Großhochzeiten hatten 
sich zuletzt immer wieder als Infektionsherde herausgestellt.

•  Kultureinrichtungen: Museen, Kinos, Theater-, Opern- und Kon-
zerthäuser bleiben mindestens vier Wochen lang fürs Publikum 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 15. November abgesagt
Aufgrund der stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen wird 
die für Sonntag, den 15. November 2020, auf dem Seckacher Rat-
hausvorplatz geplante Zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
abgesagt.
Die Vermeidung unnötiger sozialer Kontakte und persönlicher 
Begegnungen stellt derzeit die wichtigste Maßnahme dar, um die 
unkontrollierte Ausbreitung des Virus einzudämmen. Daher hat 
sich die Gemeindeverwaltung im Interesse aller Teilnehmenden 
zu diesem Schritt entschlossen.
Gleichwohl wird die Gemeinde Seckach den Verstorbenen der 
Kriege und den Opfern der Gewaltherrschaft aber im Stillen ge-
denken und sie damit nicht minder würdevoll ehren. Als äußeres 
Zeichen des Gedenkens legt die Gemeinde an der Kriegergedächt-
niskapelle in Seckach einen Kranz nieder. Die diesjährige Rede 
des Bürgermeisters zum Volkstrauertag wird im nächsten Mittei-
lungsblatt abgedruckt und in die Homepage eingestellt.

Altpapiersammlung wieder als Bring-Aktion!
Am Samstag, 7. 11. 2020, finden die nächsten Altpapiersammlun-
gen statt, dieses Mal in den Ortsteilen Seckach und Zimmern. Wie 
schon zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr erforderlich gewe-
sen, müssen auch diese Sammlungen aus Gründen des Infektions-
schutzes wieder als Bring-Aktionen durchgeführt werden. Hierfür 
stehen auf dem Parkplatz des SV Seckach und auf dem Parkplatz 
des Dorfgemeinschaftshauses große Sammelcontainer bereit.
Bitte sehen Sie davon ab, Altpapier vor oder neben den Contai-
nern abzulegen. Außerdem versteht es sich von selbst, dass dort 
keine sonstigen Abfälle, Unrat o.a. entsorgt werden dürfen!
Achten Sie außerdem darauf, dass es an den Sammelplätzen zu kei-
nen Ansammlungen kommt. Die Formel hierfür lautet „HAW“: 
„Hinfahren – Ausladen – Wegfahren“. Sollten sich bereits Perso-
nen aus zwei Hausständen an den Sammelplätzen aufhalten, war-
ten Sie bitte so lange in Ihrem Fahrzeug, bis mindestens eines der 
vor Ihnen befindlichen Fahrzeuge wieder weggefahren ist.
Und noch eines: Denken Sie an den Mund-Nasen-Schutz!
Vielen Dank für die Beachtung dieser Regeln.

Wegen Corona: Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren 
pausieren wieder
Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens hat die Gemeinde 
Seckach ihre Besuche bei den Ehe- bzw. Altersjubilaren am 21. 10. 
2020 erneut eingestellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere 
älteren Mitbürger, für die das Risiko einer Erkrankung besonders 
hoch ist. Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehrenga-
be wieder nachträglich durch einen Boten überbracht. Aus heu-
tiger Sicht steht leider zu befürchten, dass die Besuche im Herbst 
und Winter noch für längere Zeit ausgesetzt werden müssen.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/
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geschlossen. Eine Ausnahme gilt laut Landesverordnung für Mu-
sikschulen, Kunstschulen, Jugendkunstschulen, Autokinos sowie 
Archive und Bibliotheken.

•  Gaststätten und Hotels: Seit dem 2. 11. müssen „das Gastgewer-
be, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften, einschließlich Shi-
sha- und Raucherbars“ bis Ende November geschlossen bleiben. 
Erlaubt ist nur noch der Außer-Haus-Verkauf sowie Abhol- und 
Lieferdienste. Hotels und Pensionen dürfen nur noch Geschäfts-
reisende beherbergen. Ein Schlupfloch für Anbieter von Privat-
zimmern (etwa über die Online-Plattform Airbnb) gibt es nicht, 
denn im Verordnungstext ist ausdrücklich nicht nur von Hotels 
die Rede, sondern es heißt: „Übernachtungsangebote gegen Entgelt 
(...) unabhängig von der Betriebsform“.

•  Einzelhandel: Beim ersten Lockdown im Frühjahr mussten viele 
Geschäfte noch schließen. Das ist diesmal anders. Grundsätzlich 
dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte offen bleiben. Allerdings gilt 
nun eine verschärfte Regel zum Infektionsschutz: pro zehn Qua-
dratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde im Laden auf-
halten. Bei sehr kleinen Geschäften mit weniger als zehn Quadrat-
metern Verkaufsfläche ist ein Kunde erlaubt. Da die Gastronomie 
im November komplett schließen muss, ist auch im Einzelhandel 
der Verzehr vor Ort untersagt. Das trifft etwa Bäckerei-Cafés oder 
Metzgereien mit Stehimbiss.

•  Freizeiteinrichtungen: Geschlossen bleiben müssen seit dem  
2. 11. laut Verordnungstext auch „Freizeitparks, zoologische und 
botanische Gärten sowie sonstige Freizeiteinrichtungen (auch au-
ßerhalb geschlossener Räume)“. Zudem trifft das Betriebsverbot 
„öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschl. Fit-
nessstudios, Schwimmbäder, Yogastudios, Tanzschulen und ähnliche 
Einrichtungen sowie Bolzplätze“. Es gibt aber eine wichtige Aus-
nahme, denn: die „Nutzung für den Freizeit- und Amateurindi-
vidualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Haushalts“ bleibt erlaubt. Auch für den Schulsport oder Studien-
betrieb sowie den Spitzen- und Profisport bleiben Sportanlagen 
und Schwimmbäder geöffnet. Außerdem ist der Reha-Sport aus-
drücklich weiterhin erlaubt. Schließlich ist auch der Besuch von 
Kinderspielplätzen im Freien weiterhin zulässig, aber auch hier 
gilt, dass Ansammlungen mit mehr als zehn Personen und aus 
mehr als zwei Haushalten untersagt sind.

•  Frisöre und andere Körperpflege: Frisörsalons dürfen weiterhin 
geöffnet bleiben. Für „Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und 
Piercingstudios“ gilt dies allerdings nicht. Begründet wird die-
se Unterscheidung mit unterschiedlichen Infektionsrisiken und 
dem Grundbedürfnis nach einem Haarschnitt. Die Argumenta-
tion der Landesregierung: „Bereits aufgrund der Art der Tätigkeit 
unterscheiden sich die lnfektionsrisiken bei der Dienstleistung eines 
Frisörbetriebs von denen anderer körpernaher Dienstleistungen.“ 
Zudem bestehe ein „Grundbedürfnis in der Bevölkerung, Friseur-
dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dies rechtfertigt auch eine 
andere Behandlung im Vergleich zu Nagelstudios, bei denen zwar 
eine face-to-face-Behandlung vermieden werden könnte, diese je-
doch kein absolut zwingendes Grundbedürfnis sind.“

WICHTIG: Diese Maßnahmen ersetzen nicht das Erfordernis der 
Eigenverantwortung und Solidarität der Bevölkerung! Vielmehr 
ergänzen sie nur den Eigenanteil eines jeden Individuums zur Be-
kämpfung der Pandemie durch konkrete, zeitlich begrenzte Hand-
lungsanweisungen, die überprüft werden und deren Nichteinhal-
tung auch sanktioniert werden kann.

Die aktuelle Fassung der Corona-Verordnung und einer Vielzahl 
von Unterverordnungen finden Sie weiterhin auf der Homepage 
der Gemeinde Seckach. Außerdem haben wir dort zum besseren 
Verständnis der jetzt angeordneten Maßnahmen auch die dazu ge-
hörige 20-seitige Begründung der Landesregierung, eine Schnell-
übersicht sowie eine ausführliche Tabelle mit vielen Beispielen be-
reitgestellt.

Aktuelle Informationsquellen
Aufgrund der aktuellen Lage treten gehäuft Fragen zu verschiede-
nen Themen des täglichen Lebens auf, die im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Coronvirus SARS-COV-2 stehen. Hier gibt es 
Antworten:
–  grundsätzliche fachliche Informationen, Einschätzungen und 

Risikobewertung stellt das Robert-Koch-Institut bereit (https://
www.rki.de),

–  Hygienetipps und Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). www.inf 
ektionsschutz.de/coronavirus,

–  das Sozialministerium (https://sozialministerium.baden-wuertte 
mberg.de/de/startseite) informiert aktuell und umfassend auf sei-
ner Homepage und beantwortet dort ebenfalls häufig auftretende 
Fragen,

–  auf der Informationsseite des Landratsamtes Neckar-Odenwald-
Kreises (https://www.neckar-odenwaldkreis.de) finden Sie viele 
Informationen und aktuelle Meldungen für unseren Kreis. Eben-
so sind dort Angaben zu Telefonnummern und Kontaktdaten hin-
terlegt.

Bitte beachten Sie darüber hinaus die täglichen Pressemitteilungen 
zu aktuellen Entwicklungen.
Bleiben Sie gesund!

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

Der Neckar-Odenwald-Kreis informiert:
Allgemeinverfügung zur weiteren Bekämpfung der Corona-
Pandemie ab 3. November 2020
Das Land Baden-Württemberg hat seine Corona-Verordnung zum 
02. November verschärft. Die neuen Regelungen sind selbstver-
ständlich auch im Neckar-Odenwald-Kreis zu beachten. In diesem 
Zusammenhang passte das Landratsamt nun auch seine Allgemein-
verfügung an die neue Rechtslage an. Regelungen, die durch die ge-
änderte Corona-Verordnung überholt wurden, werden aufgehoben.
Drei weitergehende, bereits bekannte Regelungen bleiben in 
Kraft:
1.  Weiterhin gilt eine Beschränkung von nicht privaten und nicht 

der Unterhaltung dienenden Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen auf 50 Personen. Das Gesundheitsamt kann Ausnah-
men zulassen. Diese Regelung bezieht sich jetzt natürlich nur 
noch auf den eingeschränkten Kreis von sonstigen Veranstaltun-
gen, die nach der neuen Coronaverordnung überhaupt noch zu-
lässig sind.

2.  Die Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
in Fußgängerzonen, auf Märkten, an Bushaltestellen und gemäß 
bestehender Anordnung der Ortspolizeibehörden wird aufrecht-
erhalten. Infolge des Betriebsverbots für Sportanlagen nach der 
neuen Coronaverordnung besteht keine Grundlage mehr für eine 
Maskenpflicht an Sportplätzen; diese wird aufgehoben.

3.  Die Testpflicht für Bewohner von Pflegeeinrichtungen nach 
Rückkehr aus dem Krankenhaus wird aufrechterhalten.

Landrat Dr. Brötel ruft dazu auf, die bekannten und die neuen Re-
gelungen konsequent umzusetzen: „Gerade weil sich das Infektions-
geschehen in den letzten Tagen so sprunghaft entwickelt hat, kommt 
es jetzt darauf an, dass wir uns diszipliniert und solidarisch verhal-
ten. Wir müssen die Infektionsentwicklung jetzt gemeinsam stop-
pen. Hierbei setzen wir auf die Regelungen des Landes - ergänzt 
um unsere Neckar-Odenwald-Komponente. Kontakte minimieren, 
Maske tragen, Risikogruppen schützen - das ist der Dreiklang, der 
unserer Allgemeinverfügung zu Grunde liegt. Und es ist ein Drei-
klang, der in der Bevölkerung auf große Akzeptanz stößt.“
Der genaue und damit entscheidende Wortlaut der Allgemeinver-
fügung kann auf den Webseiten des Landkreises (www.neckar-oden 
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wald-kreis.de) und der Gemeinde Seckach (www.seckach.de) abge-
rufen werden. Die Allgemeinverfügung tritt außer Kraft, sobald die 
7-Tage-Inzidenz von 50/100.000 Einwohnern bezogen auf den Ne-
ckar-Odenwald-Kreis an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter-
schritten wird.
Bei Fragen zu der Corona-Pandemie stehen geschulte Mitarbeiter 
des Landratsamts weiterhin unter den Telefonnummern 06261/ 84-
3333 und 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Die Telefone sind unter 
der Woche von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Wochenende von 
11.00 Uhr bis 15.00 Uhr besetzt.

Weihnachtsbaum gesucht
Auch in diesem Jahr möchte die Gemeinde Seckach auf dem Rat-
hausvorplatz und an weiteren markanten Stellen in der Gemeinde 
wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen. Wir suchen deshalb frei-
stehende Nadelbäume, die mindestens 10 Meter hoch sind und uns 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Fällen und den Ab-
transport übernimmt die Gemeinde Seckach. 
Wer einen schönen Baum für die Gemeinde Seckach hat, kann sich 
gerne bei der Verwaltung unter info@Seckach.de oder Telefon: 
06292/9201-0 mit Namen, Adresse und Telefon-Nr. melden.
Der Gemeindebauhof wird die Bäume dann sichten und entschei-
den, welche Bäume als Weihnachtsbaum in Frage kommen.

Bäume, Sträucher, Hecken zurückschneiden 
In den Herbst- und Wintermonaten bietet sich nach dem Natur-
schutzgesetz für Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte 
wieder die Möglichkeit, an öffentlichen Wegen ihren Verpflichtun-
gen im Rahmen der Gehölzpflege nachzukommen und im Interes-
se der Verkehrssicherheit zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung 
von Schadensansprüchen die erforderlichen Lichtraumprofile frei 
zu schneiden. Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten werden 
gebeten, die entlang der Gehwege oder Straßen stehenden Hecken, 
Sträucher und Bäume, deren Äste und Zweige in den Verkehrs- 
und Gehwegraum hereinragen oder die Sicht behindern, zurück-
zuschneiden. 
Die folgenden Lichtraumprofile sind hierbei freizuhalten: 
• 4,50 m über der gesamten Fahrbahn 
• 2,30 m über Gehwegen 
•  4,00 m über den 0,50 m breiten Geländestreifen, die an die beider-

seitigen Ränder der Fahrbahn anschließen

Die Deutsche Bahn AG informiert:
Schienenersatzverkehr Mosbach-Neckarelz – Mosbach  
(Baden) sowie veränderte Fahrzeiten
Die Deutsche Bahn AG führt in der Zeit von Freitag, 20. November, 
19.45 Uhr bis Montag, 23. November, 1.40 Uhr, in Mosbach-Necka-
relz Weichenbauarbeiten durch.
Deshalb werden die S-Bahnen zwischen Mosbach-Neckarelz und 
Mosbach (Baden) in dieser Zeit durch Busse im 30-Minuten-Takt 
ersetzt. Außerdem werden die Fahrzeiten einiger S-Bahnen zwischen 
Heidelberg Hbf und Mosbach-Neckarelz bzw. zwischen Mosbach 
(Baden) und Osterburken an den Schienenersatzverkehr angepasst.
Bitte informieren Sie sich kurz vor Ihrer Fahrt über zusätzliche 
Änderungen. Fakten und Hintergründe zu den Bauprojekten in 
der Region finden Sie auch im Internet unter https://bauprojekte.
deutschebahn.com
Details: https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bw/infos/665_1-2 
_20-23112020_fahrplan.pdf
Kontaktdaten: https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/
DBRegioMitteSBahnRheinNeckar

Amtlicher Teil
Ablesung der Wasserzähler für die Jahresendabrechnung 
Wasser / Abwasser 2020
Auch in diesem Jahr findet wieder eine Kundenselbstablesung der 
Wasserzähler statt. Die Ablesekarten werden ab dem 20. 11. 2020 
durch das von der Gemeindeverwaltung beauftragte Dienstleis-
tungsunternehmen, die Firma co.met, verschickt.
Kunden, die bei der Kundenselbstablesung des Vorjahres ihren 
Zählerstand online gemeldet haben und von denen der Gemeinde-
verwaltung eine E-Mailadresse vorliegt, erhalten in diesem Jahr be-
reits im Vorfeld eine E-Mail mit einem entsprechenden Link, über 
den der abgelesene Zählerstand vom Kunden bequem online gemel-
det werden kann.
Wie in den vergangenen Jahren auch, werden die abgelesenen Zäh-
lerstände auf den 31. 12. 2020 hochgerechnet.
Die Gemeindeverwaltung bedankt sich bereits im Voraus für Ihre 
Mitwirkung!

Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer zum 15. 11. 2020
Vierteljährlich, das heißt zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. eines 
Jahres, ist eine Rate der Grundsteuer und bei Gewerbetreibenden 
eine Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig. Die Höhe des 
jeweiligen Betrages ist aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich.
Bitte achten Sie auf rechtzeitige und vollständige Zahlung, da bei 
verspätet eingehenden Zahlungen Mahngebühren und eventuell 
auch Säumniszuschläge erhoben werden müssen.

Ihre Gemeindekasse

Brennholzbestellung 2020 / 2021
Brennholz können Sie ab sofort bis Ende Dezember 2020 bestellen. 
Füllen Sie hierzu bitte nachfolgendes Formular aus und übermit-
teln es an die Gemeindekasse (Fax: 06292/9201-22, E-Mail: keller@
seckach.de). Das Formular steht ebenfalls auf unserer Internetseite 
für Sie zur Verfügung.

Ihre Gemeindekasse

Brennholzbestellung 2020 / 2021

 Name, Vorname:

 Straße:

 PLZ, Ort:

 Ortsteil:

 Telefon / Handy:

 E-Mail:

 Bemerkung: 

Menge:

____ Ster Sterholz 
 (Buche, 1-Meter-Stücke, gespalten) 

____ Fm Langholz / Polterholz (Hinweis: 1 Festmeter = 1,4 Ster)
  (Buche, Eiche, Bergahorn, Esche etc.) 
Hinweis: Für die Aufarbeitung des Holzes im Wald ist ein Säge-
schein erforderlich!

Datum _________________

Unterschrift __________________________________________

Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Kunde, sowohl alle gefor-
derten Unfallverhütungsvorschriften als auch die Aufarbeitungs- 
und Zahlungsbedingungen einzuhalten.

http://www.neckar-odenwald-kreis.de
http://www.seckach.de
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https://bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/DBRegioMitteSBahnRheinNeckar
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Standesamtliche Nachrichten
für Oktober 2020
Sterbefall
Schmidt, Gerhard Paul Ernst Seckach * 24. 7. 1932    † 6. 10. 2020

Die Gemeinde betrauert das Ableben ihres Mitbürgers.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
7.–9. 11. 2020     Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schumacher-

Str. 2-4, 74706 Osterburken
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 7. 11. 2020:  

Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

– Sonntag, 8. 11. 2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Montag, 9. 11. 2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 10. 11. 2020:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Mittwoch, 11. 11. 2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 12. 11. 2020:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Freitag, 13. 11. 2020:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kindergarten St. Franziskus Seckach:   
Aktion –  „Laternen Fenster“
Der Kindergarten Seckach lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, bei 
der Aktion „Laternen Fenster“ mitzumachen! Hierbei hängt man 
eine oder mehrere Laternen in ein Fenster, das am besten zu Straße 
hinzeigt und bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum 
Leuchten. Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger 
die tollen Laternen bestaunen. Da dieses Jahr der Martinsumzug lei-
der ausfällt, ist dies vor allem für Kinder eine schöne Alternative 
mit ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen und die leuch-
tenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. Ganz im Sinne von 
St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken, in 
dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaffen wir das! Die Aktion 
startet in Seckach am 6. 11.und endet am 11. 11. 2020. am Abend.

Der Schornsteinfeger informiert
Ab Mittwoch, den 11. 11. 2020, wird im Ortsteil Großeicholzheim 
mit der Schornsteinreinigung von folgenden Straßen begonnen, 
Schefflenzerstr. + Röhrigstr. + Am Lenzengarten + Gartenweg + 
Postweg + Am Rank + Anselm v. Eicholzheim-Str. + Grabenweg 
+ Bannholzstr. + Am Winterbaum. Dies ist nur ein informativer 
Hinweis. Genaue Reinigungstermine werden bei Nichtanwesenheit 
durch Zettelanhang bekannt gegeben bzw. können telefonisch abge-
sprochen werden. Matthias Weber, Schornsteinfegermeister 

Ortsstr. 53, 74847 Obrigheim-Asbach
Tel.  06262/915006; Fax: 06262/915007

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 8. 11. – 32. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Zählung der Gottesdienstteilnehmer/innen
  9.30 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
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10.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier anschl. Gräberbesuch 
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 9. 11., WEIHETAG DER LATERANBASILIKA 
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Di., 10. 11., Heiliger Leo der Große, Papst, Kirchenlehrer (461) 
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 12. 11., Heiliger Josaphat, Bischof in Weißrußland
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 13. 11., Freitag der 32. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Pfarrbüro geschlossen:
seit Mittwoch, 4. 11., bis Freitag, 27. 11., ist nur das Pfarrbüro Os-
terburken zu den Öffnungszeiten – jeweils morgens von 9.00–11.00 
Uhr und donnerstags von 14.00–18.00 Uhr geöffnet.

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686, und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331, melden.

Jugendsammlung
Wie alljährlich wird am Jugendsonntag am 7./8. 11. die Jugend-
sammlung durchgeführt und nach den Gottesdiensten werden in 
unseren Kirchen Karten mit weihnachtlichen Motiven von Jugend-
lichen gegen eine Spende angeboten. Der Erlös kommt der Jugend-
arbeit in der Pfarrei und in der Diözese zugute.

Zählsonntag
Zu statistischen Zwecken werden auf Weisung der Deutschen Bi-
schofskonferenz zweimal im Jahr die Kirchenbesucher gezählt. Die-
se Zählung ist für alle Messfeiern zum 32. Sonntag im Jahreskreis 
(7./8. November) vorgeschrieben.

Adventskalenderverkauf
Der Adventskalender für alle, die mit Kindern auf Weihnachten zu-
gehen, wird auch in diesem Jahr wieder zum Preis von 4,00 € an-
geboten. Die Kalender werden entweder nach den Gottesdiensten 
angeboten, liegen an den Schriftenständen auf bzw. können in den 
Pfarrbüros erworben werden.

Seckacher Kommunionkinder spendeten für einen guten Zweck
Der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V. 
kann wirklich jeden Euro gebrauchen. Denn er kümmert sich nicht 
nur um Geschwister und Eltern schwer erkrankter oder auch ver-
storbener Kinder, sondern auch um Kinder, bei denen ein Eltern-
teil schwer erkrankt ist. Bedingt durch die Corona-Pandemie, und 
damit die Risikoerhöhung für die betroffenen Familien, ist außer-
ordentlich viel Kreativität und natürlich auch finanzielle Hilfe ge-
fragt, um z.B. das sonst übliche Kürbisfest in die einzelnen Häuser 
zu bringen oder die Weihnachtsfeier durch Überraschungsgeschen-
ke zu ersetzen.
Nun hatten die Seckacher Erstkommunionkinder in ihrem Kom-
munionunterricht so viel über den Inhalt ihres christlichen Glau-
bens gelernt, dass sie ihn auch leben und praktizieren wollen. Dies 
stellten Emilia Woll, Neo Fischer, Noah Götzinger, Amelie Schüßler, 
Laura Nasellu, Jona Kolodziej, Melina Ball und Fridolin Bischoff mit 
dem Verzicht auf Gegengeschenke bei ihrem Kommunionsfest un-
ter Beweis, denn diesen Betrag in Höhe von knapp 400 Euro über-
gaben sie an Felizitas Zürn als 1. Vorsitzende des Ambulanten Kin-
derhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis e.V.. Und während Frau 
Zürn den aufmerksamen Kids die Aufgaben der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Kinderhospizes erläuterte, die in Zeiten von Corona 
natürlich eine echte Herausforderung sind, wurde die kleine Grup-
pe vor der Pfarrkirche St. Sebastian von unzähligen Marienkäfer-
chen umschwärmt. Ein herrliches und absolut passendes Ambiente 

für diese Spendenübergabe, denn wie eines der Mädchen sehr rich-
tig kommentierte: „Wenn man einen Marienkäfer sieht, darf man 
sich etwas wünschen. Und ich wünsche mir, dass die vielen kranken 
Kinder bald wieder ganz gesund sind.“ Dieser durchdachten Aussa-
ge hatte niemand etwas hinzuzufügen. 

Großeicholzheim, St. Laurentius
Gräberbesuch an Allerheiligen:
Der Gräberbesuch findet am Sonntag, 8. 11., im Anschluss an die 
Eucharistiefeier um 10.30 Uhr statt.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 8. 11. 2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle

Großeicholzheim
Samstag, 7. 11.
10.00 Uhr Jungschar „Blitz-Kids“ Gemeindehaus Großeicholzheim
Sonntag, 8. 11. – Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Dorothee Schle-

gel)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Präd. Dorothee Schlegel)
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Dorothee Schle-

gel)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde ev. Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 10. 11.
15.00 Uhr Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen
 Pfr. Ingolf Stromberger und Frauen von Rittersbach
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim 
Mittwoch, 11. 11.
19.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Gemeindehaus Großeicholzheim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch, Gemeindehaus Großeicholzheim
 „Aussendung und Widerstand“ (Markus 6,1-29)
 Pfr. Ingolf Stromberger

„Männervesper im Wasserschloss“ pausiert coronabedingt
Nachdem bereits im März das erste „Männervesper im Wasser-
schloss“ in diesem Jahr im Bürgersaal in Großeicholzheim aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, stand schon vor der 
Verkündigung des zweiten „Lockdowns“ im November fest, dass 
auch das ursprünglich am 5. November 2020 geplante Männerves-
per mit Bürgermeister Thomas Ludwig, Seckach, als Referent nicht 
stattfinden kann. Die besondere Atmosphäre mit gemeinsamem 
Essen und lebhaftem Gespräch wäre mit den Abstandsregeln nicht 
vereinbar gewesen.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, deshalb hoffen wir, dass 
wir im nächsten Jahr wieder ein oder zwei Männervesper veranstal-
ten können und freuen uns jetzt schon darauf. Die beiden Referen-
ten für das Jahr 2020 (neben Thomas Ludwig ist dies Norbert Bie-
nek, Prädikant und Kreistagsabgeordneter aus Waldbrunn) haben 
bereits zugesagt, mit uns im neuen Jahr einen Termin zu suchen, 
wenn die Corona-Lage dies sinnvoll erscheinen lässt.
Bis dahin wünschen wir allen Männern, dass sie gut über den Win-
ter kommen und trotz Corona nicht gänzlich auf gutes Essen, inten-
sive Gespräche und geselliges Miteinander verzichten müssen!

Adelsheim
Sonntag, den 8. 11. 2020, drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
  9.30 Uhr Gottesdienst (Bless)



Seite 6  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 45

SV Seckach

Vereinsnachrichten

Es ist noch nicht zu spät: Glasfaser Vorvermarktung im  
Neckar-Odenwald-Kreis – jetzt mitmachen!
Wir werben bei unseren Mitgliedern und allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die ein Haus oder eine Eigentumswohnung haben, für ei-
nen Glasfaservertrag mit „toni“. Die digitale Zukunft lässt sich nicht 
aufhalten. Nach dem Ende der Vorvermarktung ist der Anschluss 
kostenpflichtig. Die Verträge können auf unserer Homepage www.
sv-seckach.de heruntergeladen und bei uns am Sportgelände in den 
Briefkasten eingeworfen werden, Grundstückseigentümererklärung 
nicht vergessen. Wir freuen uns über Euer Interesse und hoffen, 
dass viele mitmachen, damit wir in Seckach in die digitale Zukunft 
durchstarten können. 
Verträge können auch in den unten genannten „toni“-Shops abge-
schlossen werden. Hier gibt es auch aktuelle Infos. Denkt daran, den 
SV-Seckach einzutragen, damit werden wir auch unterstützt.
•  toni-Shop Buchen  

Marktstraße 4 | 74722 Buchen  
Telefon 06281 9029 520 | info@wir-sind-toni.de  
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr 

•  toni-Shop der Stadtwerke Buchen  
Am hohen Markstein 3 | 74722 Buchen  
Telefon 06281 5350

„toni“-Vertriebspartner im Neckar-Odenwald Kreis:
•  Egenberger IT Solutions GmbH  

Landstraße 20, Waldhausen, 74722 Buchen  
Telefon: 06287-9207-0  
E-Mail: toni@egenberger.de  
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 Uhr und 13–17 Uhr

•  Katja Steimer Telekommunikation  
Kellereistraße 14, 74722 Buchen  
Telefon: 06281 5656685

Gesundheits- und Rehabilitationssport ruht im Monat No-
vember 2020
Obwohl der Rehasport von den Beschränkungen der neuen Co-
rona-Verordnung, die seit dem 2. 11. 2020 gilt, ausgenommen ist, 
empfiehlt der Badische Behindertensportverband seinen Mitglieds-
vereinen, den Rehabilitationssport zunächst bis Ende November 
einzustellen. 
Auch wir vom SV sind der Meinung, dass diese Empfehlung auf-
grund der aktuell schwierigen Lage umgesetzt werden muss. Eine 
der wichtigsten Zielstellungen des Bund-Länder-Beschlusses vom 
28. 10. 2020 ist eindeutig die Reduzierung aller persönlichen Kon-
takte auf das unbedingt erforderliche Maß. Deshalb wird der SV 
Seckach im November 2020 also keinen Rehasport anbieten.
Wer aber ab Dezember 2020 Interesse hat, am Rehasport teilzuneh-
men, kann die kurze Zeit im November nutzen, um sich mit seinem 
Arzt in Verbindung zu setzen und bei medizinischer Notwendigkeit 
eine ärztliche Verordnung zu besorgen, diese von der Krankenkas-
se genehmigen zu lassen und anschließend beim SV Seckach Reha-
sport zu machen.
Weitere Informationen und Anmeldung auch jetzt unter Tel.: 06292/ 
9287450, Handy 0160/94903186 (sms/whatsapp) oder online: reha 
sport@sv-seckach.de oder auf der Homepage: www.sv-seckach.de 
(Rubrik Reha-Sport) möglich. Bleiben Sie gesund!

Martin Müller, 1. Vorstand 

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft am 
Samstag, den 7. November 2020, müssen wir leider wieder verschie-
ben. Sie findet nun am Freitag, den 11. Dezember 2020, um 19.00 
Uhr im Sportheim bei „da Maria“ statt. Alle guten Dinge sind drei 
und wir hoffen, dass es dieses Mal klappt. Die Tagesordnung bleibt 
die gleiche wie im Oktober veröffentlicht. Alle Berichte und Anträge 
sowie die Tagesordnung sind auf unserer Homepage ww.sv-seckach.
de nachzulesen.

Kegelbahn
Leider müssen wir unsere Kegelbahn mit der Gasstätte aufgrund der 
neuen Corona-Verordnung im ganzen November schließen. Wir 
hoffen, dass wir im Dezember wieder öffnen können. Bleiben Sie 
uns bitte treu. Vielleicht überlegt die eine oder andere Gruppe, neu 
im Freizeitkegeln einzusteigen. Spaß und Geselligkeit ist da jeden-
falls garantiert.

Altpapiersammlung
Am Samstag, 7. November, ist der SV mit der Altpapiersamm-
lung dran. Wegen den aktuellen Corona- Maßnahmen muss die-
se Sammlung wieder als „Bring“-Sammlung durchgeführt werden. 
D.h., Sie müssen Ihr Altpapier wieder selbst zum Sportgelände brin-
gen. Am Samstagvormittag stehen Helfer am Sportplatz bereit. Den-
ken Sie bitte an den Mund- und Nasenschutz. Wir danken Ihnen für 
Ihr Verständnis.

Musikverein Seckach
Balkonkonzert zu Sankt Martin am 11. November
Da der Laternenumzug dieses Jahr leider entfallen muss, haben sich 
einige die schöne Aktion „Laternen Fenster“ ausgedacht. Auch wir 
möchten einen Beitrag dazu leisten und am 11. 11. um 18.00 Uhr 
Lieder zu Sankt Martin von unseren Balkonen spielen. So können 
Sie und Ihre Kinder Spazieren gehen, schön geschmückte Fenster 
bestaunen und ein paar Martinslieder mit uns singen! Wir freuen 
uns, wenn Sie mitmachen. 

Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V.
Klinge wird Botschafter für toni
Auch das Kinder- und Jugenddorf Klinge wird Botschafter für den 
Glasfaseranbieter BBV, der unter dem Projekt toni unsere Heimat 
mit schnellem Internet ausstatten möchte.
Unter dem Motto „Einer für Alle – Alle für Einen!“ bietet der Glas-
faseranbieter den Vereinen die Möglichkeit, eine kleine finanzielle 
Unterstützung zu bekommen.
Sie können, wenn Sie einen Vertrag mit BBV abschließen, entschei-
den, ob Sie für die Kinder und Jugendlichen in der Klinge etwas 
Gutes tun möchten.
Wir als Botschafter erhalten für jeden Vertragsabschluss, auf dem 
„Kinder- und Jugenddorf Klinge“ in der Spalte „Auftragserteilung“ 
unten rechts eingetragen wird, einen Anteil in Höhe von 25 € für ei-
nen Internetanschluss und 10 € für einen Telefonanschluss. Sie un-
terstützen also das Kinderdorf, ohne dass es Sie selbst etwas kostet. 
Detaillierte Informationen zu toni sowie Vertragsformulare und die 
Grundstückseigentümererklärung erhalten Sie online unter www.
wir-sind-toni.de.
Wie allen Vereinen, ist auch uns in diesem Jahr durch ausgefalle-
ne Veranstaltungen wie bspw. das Klingefest, eine wichtige Einnah-
mequelle weggebrochen. Wir sind in jedem Jahr dringend auf zu-
sätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen, dieses Jahr jedoch 
besonders! Bitte sagen Sie diese Aktion am besten im gesamten  
Neckar-Odenwaldkreis weiter. Erzählen Sie es allen Ihren Freun-
den. Bitte unterstützen Sie Ihr Kinderdorf in der Region!
Im Namen der Kinder und Jugendlichen bereits heute herzlichen 
Dank.

VdK-Ortsverband Seckach
Liebe VdK-Mitglieder, 
leider müssen auch wir wegen Corona alle Treffen/Feiern absagen. 
Als Ausgleich erhält jedes Mitglied einen Einkaufsgutschein, einzu-
lösen im Nahkauf Seckach, gültig bis 19. 12. 2020. Wie es mit dem 
VdK-Ortsverband Seckach mit Zimmern weitergeht, hoffen wir 
endlich nächstes Jahr klären zu können. Bleiben Sie gesund, Rück-
fragen unter Tel. 06292 - 7137. 

Die Vorstandschaft 

FC Zimmern
Im November dürfen keine sportlichen Aktivitäten ausgeführt wer-
den und somit ruht auch beim FC Zimmern der Ball. Wie es nach 
dem 30. 11. 2020 weitergeht, wissen wir selbst noch nicht. Wir ver-

http://www.sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
mailto:info@wir-sind-toni.de
mailto:toni@egenberger.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
http://www.wir-sind-toni.de
http://www.wir-sind-toni.de
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suchen, die Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten und die ak-
tuellen Informationen der Presse weiter zu geben.
Bitte achtet auf die A-H-A-Regeln und bleibt gesund!

Altpapiersammlung:
Der FC Zimmern hätte gerne am Samstag, 7. 11. 2020, zum letzten 
Mal das Altpapier an den Häusern abgeholt. Aufgrund der aktuel-
len Lage und den gültigen Verordnungen können wir dies nun lei-
der nicht mehr so durchführen. Wie schon im ersten Lockdown, 
stellt der FC Zimmern am Dorfgemeinschaftshaus einen Altpapier-
container zur Verfügung. Dort kann die Bevölkerung ihr Altpapier 
dann als Bringaktion entsorgen. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Des Weiteren bedankt sich der FC Zimmern recht herzlich bei allen, 
die zum Gelingen unserer Sammlungen in all den Jahren beigetra-
gen haben. Ein ganz besonderer Dank geht an die Fahrer, die sich 
zur Verfügung gestellt haben.

Die Vorstandschaft

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach 
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach)
geöffnet: samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr
zusätzliche Öffnungszeit ab November: dienstags von 17.00 bis 
18.00 Uhr
Wir bieten eine zusätzliche Öffnungszeit an, damit sich die Nut-
zung der Bücherei aufgrund der Coronasituation verteilter gestal-
ten kann.Generell darf sich in der Bücherei aufgrund der beengten 
Raumsituation jeweils nur ein Besucher aufhalten. Ausnahme: Ein 
Elternteil mit jüngeren Kindern (Kindergarten/Grundschule). Wei-
tere Infos zur Nutzung der Bücherei entnehmen Sie bitte der Presse 
und den Aushängen. Gerne hätten wir auch in diesem Jahr im No-
vember unsere schon traditionell seit vielen Jahren durchgeführte 
Buchausstellung mit Kaffeestube wieder angeboten. Leider macht 
uns dies die Corona-Situation nicht möglich. Wir freuen uns aber, 
Sie in der Bücherei – wenn auch zur eingeschränkten Nutzungszeit 
– begrüßen zu dürfen.  Das Büchereiteam

10 Jahre Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Adelsheim und 
Umgebung
Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Adelsheim und Umgebung 
kann seit ihrer Gründung 2010 auf 10 Jahre zurückblicken. Im 
Herbst 2010 ist die Gruppe dem Landes- und Bundesverband Pros-
tatakrebs Selbsthilfe e.V. beigetreten und hilft Krebsbetroffenen mit 
Informationen und Erfahrungsaustausch zu Früherkennung, Diag-
nostik und Therapiemöglichkeiten. Die Aktivitäten von Selbsthilfe-
gruppen sind eine wichtige Kraftquelle im Gesundheitswesen.
Der Gründer und Leiter der Selbsthilfegruppe Bernd Zettler be-
sucht regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen beim Landes- und 
Bundesverband. Bei Klinikbesuchen nimmt die Gruppe an Vorträ-
gen teil. 
Die Teilnehmer treffen sich jeden vierten Dienstag im Monat (nicht 
in Coronazeiten). Nähere Informationen unter Tel. Nr.: 06291 
688236. Neben den Beratungen und dem Erfahrungsaustausch 
ist auch die Geselligkeit nicht zu kurz gekommen, es gab Ausflü-
ge, Wanderungen und Grillabende. Leider mussten in diesem Jahr, 
bedingt durch Corona, viele Aktivitäten ausfallen. Die Feier zum 
10-jährigen Bestehen der SHG wird nächstes Jahr nachgeholt. Den 
Jubilaren Rudolf Hackel aus Mosbach und Dieter Feil aus Schefflenz 
wurde ein Präsent übergeben. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt die telefonische Beratung ein. 
Der Bundesverband unterhält seit 12 Jahren eine Prostatakrebs Be-
ratungshotline. Seit einem Jahr ist Bernd Zettler Teil des Berater-
teams. Kostenfreie Service-Nummer: 08007080123.

Die KWiN informiert: Straßensammlung für Grüngut
Vom 16. bis 21. November 2020 findet die Herbst-Straßensammlung 
für Grüngut in den Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-
Kreises statt. Holziges Grüngut wird zu Brennstoff (Hackschnitzel) 

aufbereitet, weiches Grüngut wird hygienisiert und zu Kompost ver-
arbeitet, der in der Landwirtschaft Anwendung findet. 
Das Grüngut muss am Sammeltag ab acht Uhr gebündelt am Stra-
ßenrand bereitliegen. Es wird ausschließlich gebündelt bereitgestell-
tes Material mitgenommen. Die Bündel dürfen nicht länger als zwei 
Meter und nicht schwerer als 20 Kilogramm sein. Sie dürfen nur mit 
Schnüren aus Naturmaterialien wie Baumwolle, Sisal oder Jute ver-
schnürt sein, auf keinen Fall aber mit unverrottbaren Materialien 
wie Plastikschnüren oder Drähten. Feines Material, wie beispiels-
weise Laub, kann auch in Säcken oder anderen Behältern bereitge-
stellt werden. Diese werden nach dem Entleeren am Grundstück zu-
rückgelassen. Es dürfen allerdings keine Küchenabfälle oder andere 
Fremdstoffe enthalten sein.
Grüngut, welches nicht in der beschriebenen Weise gebündelt ist, 
oder solches, das innerhalb des Grundstücks bereitgelegt worden 
ist, wird von den Sammlern liegengelassen. Es besteht die Mög-
lichkeit, dieses Grüngut in Absprache mit den sammelnden Land-
wirten wegen Mehraufwands gegen Bezahlung abholen zu lassen. 
Ansprechpartner sind die Landwirte vor Ort bzw. für den MR 
Odenwald-Bauland Herr Burkhard Trabold, Tel: 0 62 83/22 74 02, 
für den MR-Mosbach Herr Walter Leibfried aus Neunkirchen, Tel. 
0 62 62/17 71.
Die Termine der Straßensammlung für Gemeinde Seckach:
• Großeicholzheim und Zimmern Mittwoch, 18. 11. 2020
• Seckach mit Klinge Donnerstag, 19. 11. 2020
Bei diesen Terminen handelt es sich jeweils um den ersten Sammel-
tag. Fällt in einzelnen Ortsteilen außergewöhnlich viel Grüngut an, 
so wird am nächsten Tag weitergesammelt.
Weitere Fragen beantwortet gerne das Beratungsteam der KWiN 
unter der Telefonnummer 0 62 81/90 60. 

RIO Regionaler Industriepark Osterburken
IHK Rhein-Neckar

Herausforderung Selbstständigkeit – Wie gehe ich vor? Was 
kommt auf mich zu? Wo kann ich Unterstützung erhalten?
Eine Voraussetzung für die Gründung eines erfolgreichen Unter-
nehmens ist – neben einer guten Idee – die sorgfältige Vorberei-
tung. Um angehende Gründerinnen und Gründer auf ihren ersten 
Schritt in die angestrebte Selbständigkeit vorzubereiten, bietet das 
StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-
Neckar regelmäßig eine „Basisinformation Existenzgründung“ 
im Neckar-Odenwald-Kreis an. Die nächste Veranstaltung findet 
in Kooperation mit dem Zweckverband RIO „Regionaler Industrie-
park Osterburken“ am Donnerstag, dem 19. November 2020, um 
16.30 Uhr statt. Da die Entwicklung der Corona-Pandemie es nicht 
zulässt, findet keine Präsenz Veranstaltung statt. Die Information 
wird virtuell angeboten.
IHK-Unternehmensförderin Cathleen Göthel gibt praktische Tipps 
zur Neugründung von Unternehmen, insbesondere im ländlichen 
Raum. Welche persönlichen Voraussetzungen sind (eher) hilfreich? 
Was ist mein Produkt? Was kann es besser? Wer soll es kaufen? 
Wie sieht ein Businessplan (typischerweise) aus? Welche Planungs-
rechnungen werden benötigt? Wie sehen diese aus? Fragen rund 
um den Wirtschaftsstandort Osterburken beantwortet RIO-Wirt-
schaftsförderin Marlies Ebel-Walz. Ein Förderprogramm, von dem 
oft auch Gründerinnen und Gründer im ländlichen Raum profitie-
ren können, ist „LEADER“. Wie dieses Programm funktioniert und 
wie Zuschüsse beantragt werden können, erläutert Kristin März 
von LEADER Badisch-Franken. Im Anschluss werden individuel-
le Fragen sehr gerne beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Die Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt keine Präsenzver-
anstaltung. Stattdessen wird die Veranstaltung virtuell abgehalten. 
Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden per E-Mail 
informiert. Wir bitten um Anmeldung unter www.rhein-neckar-
ihk24.de/event/15341627.
Ausführliche Informationen zur Existenzgründung bietet die IHK 
Rhein-Neckar unter www.startercenter-rhein-neckar.de.

http://www.rhein-neckar-ihk24.de/event/15341627
http://www.rhein-neckar-ihk24.de/event/15341627
http://www.startercenter-rhein-neckar.de/
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L-Bank Baden-Württemberg informiert:
Informationen zum Förderprogramm Wohnungsbau   
BW 2020/2021
Das Land Baden-Württemberg unterstützt seine Bürger*innen, die 
in den eigenen vier Wänden wohnen möchten. Ehepaare, Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf Dauer ange-
legte Lebensgemeinschaften (Paare) und Alleinerziehende mit min-
destens einem haushaltszugehörigen Kind oder schwerbehinderte 
Menschen mit speziellen Wohnungsbedürfnissen müssen dazu die 
Einkommensgrenze zum aktuellen Förderprogramm Wohnungs-
bau BW 2020/2021 einhalten und das geförderte Objekt ausschließ-
lich selbst nutzen. Das zu fördernde Objekt muss familiengerecht 
sein. Keine Förderung erhält, wer bereits über angemessenes Wohn-
eigentum verfügt. Das gilt auch, wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller vermögend genug ist, um sich mit angemessenem 
Wohnraum zu versorgen. Eine sozial orientierte Förderung ist dann 
nicht gerechtfertigt. Das Land fördert folgende Maßnahmen:
•  Neubau oder Erwerb neuen Wohnraums, wenn das Vorhaben 

mindestens die Voraussetzung des Energieeffizienzstandards KfW 
55 erfüllt.

•  Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen zur Schaffung zusätz-
lichen Wohnraums einschließlich notwendiger Begleitmaßnahmen, 
wenn die Anforderungen der förderfähigen Einzelmaßnahmen ent-
sprechend der Programmatik der KfW eingehalten werden.

• Erwerb bestehenden Wohnraums
und finanziert diese mit einem zinslosen Darlehen. Die Zinsbin-
dung beträgt 15 Jahre, der Tilgungssatz 2,25 Prozent. Die Zuschüsse 
der KfW im Neubau für einen Energiestandard ab KfW-Effizienz-
haus 55 werden ebenfalls gewährt. 
Das Förderdarlehen für einen Haushalt mit einem minderjährigen 
Kind beträgt bis zu 200.000 Euro und erhöht sich mit steigender 
Zahl haushaltszugehöriger minderjähriger Kinder. Der Zuschuss 
für ein KfW Effizienzhaus 55 beträgt bis zu 18.000 Euro. 
Antragsteller*innen können die Basisförderung jeweils mit Zusatz-
förderungen verbinden. Ergänzend zum Tilgungszuschuss der KfW 
können sie ab KfW-Effizienzhausstandard 40 einen weiteren Til-
gungszuschuss bis zu einer Höhe von 3.500 EUR erhalten. 
Empfänger*innen eines Förderdarlehens, aber auch kinderlose  
Paare und Alleinstehende, die ein Familienzuwachsdarlehen der L-
Bank in die Finanzierung einbeziehen, können eine Ergänzungsför-
derung für Kinder erhalten. Dies gilt für Kinder, die innerhalb von 
zehn Jahren zu dem Haushalt hinzukommen. Die Ergänzungsförde-
rung besteht nach den derzeitigen Förderrichtlinien in einem weite-
ren Tilgungszuschuss. 
Weitere Informationen und Antragstellung 
Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die L-Bank 
richten: Telefonnummer 0800 150-3030 (kostenlos aus dem deut-
schem Festnetz oder mit deutschem Mobilfunknetz und -provider; 
Mo. bis Fr., 8.00–16.30 Uhr). 
Daneben bietet die L-Bank die Möglichkeit an, über ihren Finan-
zierungsrechner die Förderfähigkeit eines Vorhabens zu ermitteln. 
(https://finanzierungsrechner.I-bank.de/) 
Das Förderdarlehen wird direkt bei Ihrer Wohnraumförderstelle im 
Landratsamt Neckar-Odenwald Kreis beantragt.

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Leider deutet alles darauf hin, dass die steigenden Corona-Infek-
tionszahlen zu weiteren Einschränkungen im täglichen Leben füh-
ren werden. Dies bedeutet, dass der Betreuungsverein NOK e.V. in 
diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen zu den wichtigen 
Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung 
mehr durchführen kann. Falls Sie sich dennoch dazu entschlossen 
haben, eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung zu erstel-
len, können Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen 
des Betreuungsvereins wenden. Es besteht die Möglichkeit, hier In-
formationsmaterial sowie Formulare für eine Vorsorgevollmacht 
oder Patientenverfügung zu bestellen. Auch können die Mitarbei-
terinnen Beratungen und Informationsgespräche weiterhin telefo-
nisch oder auch per mail oder in Einzelfällen auch als Präsenzbe-
sprechung durchführen. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
der Telefonnummer: 06261 842523 oder per email an betreungsver 
ein@neckar-odenwald-kreis.de.

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN 10 %
START-BONUS
GARANTIERT!

 BIS ZU BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN 10 %
START-BONUS
GARANTIERT!

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN

Kfz-Versicherung?  
Jetzt wechseln  
und sparen!

Mit der günstigen Kfz-Versicherung 
fahren Sie immer gut.

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

   Niedrige Beiträge
   Top-Schadenservice
   Beratung in Ihrer Nähe
   Mit dem Telematik-Tarif * 10 % 

Start-Bonus garantiert – und bis 
zu 30 % Folge-Bonus möglich

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

*  Mehr Informationen erhalten Sie von Ihre/m  
Berater/in und unter HUK.de/telematikplus

Vertrauensmann
Ludwig Kohler
Telefon 06291 1426
ludwig.kohler@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/ludwig.kohler
Im Furth 1
74743 Seckach-Zimmern

Termin nach Vereinbarung

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de

mailto:betreungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:betreungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
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Flyer aller Art Plakate Prospekte Visitenkarten Briefpapier Briefhüllen Logogestaltung SD-Sätze 
Formulare Blocks Textildruck Imagebroschüren Programme Präsentationssysteme Festschriften
Schilder Bücher Vereinszeitungen Broschüren Trauerdrucksachen Gutscheine Kataloge Diplomarbeiten 
Hochzeitskarten Anzeigen Hochzeitszeitungen Einladungen T-Shirts Aufkleber Autobeschriftungen
Fahnen Fahrzeugveredelung Kalender Roll-Ups Postkarten Werbeplanen Großformatdrucke 

74838 Limbach · Neugereut 2
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Ihr Partne
r rund um 

Grafik und Druck!
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Bojo’s Schrotthandel
Handel mit  

Metallen aller Art. 

Langenelzer Straße 41 · 69427 Mudau 
Tel. bis ca. 16 Uhr (01 52) 04 96 89 35 

danach (0 62 84) 2069752 
E-Mail: tammy1970@gmx.de

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de

ANGEBOT
VOM 6.11. BIS 12.11.2020
Eingelegter SAUERBRATEN
nach Hausfrauenart 100 g 1,29 €
Aus eigener Herstellung: MAULTASCHEN 100 g 0,94 €
Feine, grobe oder Bärlauch- 
KALBSLEBERWURST 100 g 1,09 €
Herzhaft deftiger PIZZAFLEISCHKÄSE 100 g 1,19 €
Saftiger, edler BAUERNSCHINKEN 100 g 1,39 €
BACON Gewürzspeck 100 g 1,19 €
Hausmacher WURSTSALAT 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Röcker, Wemmershof · Schweine von Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 9.11.–13.11.2020
MO: GEBACKENE MAULTASCHEN

mit Zwiebelsoße und Blattsalat oder Kartoffelsalat 5,99 € 
DI: CORDON BLEU mit Pommes oder Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE NIERLE mit Spätzle
 oder GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  GYROSGESCHNETZELTES mit Pommes, 
 Tzatziki und Krautsalat 5,99 € 
FR:  RINDERGULASCH mit Spätzle 5,99 €

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

JEDEN DONNERSTAG 
rauchfrische Paprikabratwürste · Pfefferbeisser

Winzerstangen · Landjäger · Chilibeisser · Bierknacker, 
Debreziner · Bauländer Rauchpeitschen · Bratwürste

2021 steigende Ölpreise wegen Steuererhöhung! 

Jetzt Heizöl bestellen! Söhner GmbH, Scheffl enz

06293 795 800 oder info@soehner-gmbh.de

Wenn schon zuhause, 
dann bitte warm!
Wenn schon zuhause, 
dann bitte warm!
Wenn schon zuhause, 
dann bitte warm!
Wenn schon zuhause, Wenn schon zuhause, 
dann bitte warm!

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
1 Form FLeischkäse zum Backen (400 g) 
und 400 g Kartoffelsalat

 nur 4,44 €NEU!

Gulasch gemischt 100 g 1.10 €

Deftige Krakauer mit und ohne Kümmel  100 g 1.12 €

Bierschinken Ia 100 g 1.34 €

Herzhafte Knacker 100 g 1.10 €

Feiner Wurstsalat  mit Gurken  100 g 1.18 €

Dt. Edamer 70 % Fett i. Tr.  100 g 0.80 €

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

Sich informieren heißt,
wöchentlich das 

Amtsblatt zu lesen.
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Wo kann der Austräger
Ihr Mitteilungsblatt hinlegen?
Denken Sie daran, wenn Sie kein oder ein 
durchnässtes Mitteilungsblatt vorfinden,
dass ein Briefkasten oder Zeitungshalter 
an gut sichtbarer Stelle angebracht und 
Ihre Haus-Nummer ersichtlich ist.
                      Vielen Dank! Ihr Austräger

Bei Notruf angeben:
• Wo geschah es?
• Was geschah?
• Wie viele Verletzte?
• Welche Art der Verletzung?
• Warten auf Rückfragen!
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